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unb ©auhölpr 1., 2. uitb 3. klaffe (giften unb Sannen)
mit 99,04 m® à gr. 28 per Kubiîmeter. ®ie Tranë»
portfoften bté pr nähften ©aïpftation betragen gr. 4

per Kubiîmeter.
allgemeiner ©oïiberi^t. Au§ ben œeiter einlau=

fenben ©efieflungen am ©auholptarîte ertennt man eine

regere ©ntroidHung ber ©autäligtett. Sie Gattung beë

SBauljolptarîteê mar anbauernb feft, ba bte 3iahfrage
größer ift unb audi) jet)on im Çinblicî auf ba§ teure
SRutibtjoIj, mit meinem bie ©ägetoerfe p rennen haben.
Sa bie 33ädje fortgefegt genögenb SBäffer haben, tönnen
felbft bie ïletnften SBaffet fügen einen ooßen betrieb
unterhatten, toobitrch bte ©rpugung auf ber fröbe ge»

hatten wirb. ®a§ oerfpürt man befonberê auh tn ber
fferfteßung oon ©retiern. f)ter tonnten fid) auch bie
greife nur unroefenttich in bie £>öbe fhrauhen. gür
bapetifche unforlierte Fretter mar bisher ber |jö<hftprei§
128 SOIL per 100 ©iüc! 16' 12" 1". ®te neueften
$rei§iiotierungen ab SJtemmlngen maren: für bie 100
©lädt 16' 1" reine unb halbreine Fretter 5" 75 31».,
6" 92 31»., 7" 108 S0ÎE., 8" 122 31»., 9" 140 31».,
10" 170 31«., 11" 186 M!., 12" 216 SOIE., für bie
100 ©tücf gute ©retter 5" 58 31«., 6" 73 SHE., 7"
86 SOfîarE, 8" 100 SJiarï, 9" 115 3)ïarï, 10" 140
SJÎarf, 11" 150 311!., 12" 175 311!., für bte 100 ©tücf
3lu§f(|u|bretter 5" 48 311!., 6" 62 SU!., 7" 73 31».,
8' 84 31»., 9" 95 31«., 10' 108 311!., 11" 118 31».,
12" 135 31».; für bte 100 X»©retter 5" 43 31», 6"
56 31»., 7" 66 31»., 8" 76 31»., 9" 86 31»., 10"
98 31«., 11" 108 31»., 12" 123 31». ®er ©erîetjr
im ^obethotjgefchaft hat in jüngfter ßeit etroaë

jugenommen. Stecht lebhaft roar ba§ ©efdjäft an ben

Stunbhotjmârîten. ®ie 3"fah*en au§ bem
SB a lb e haben roieber begonnen, nadhbem bie ©rate be=

enbet roar unb bie Sangholjfuhrroerîe roieber pr ©er»
fügung ftanben. ®er gloßhol^oertehr auf bem
Sfthetn hat jugenommen, eine golge beë oermehrten ©e=

barfl ber rhetnifch'-roeftfätifchen ©ägeinbuftrie. ®er SXarft
in überfeeifchen Dölpm befferte fict) in jüngfter
Seit, roührenb oorher bte allgemeine ®efhüft§lage fehr
ftau roar. ®te Abnehmer fchroebifdher SBare halten
noch fehï prücf, ba man ^irtfid^tlirf) ber greife noch nicht
einig rourbe. 3lm oft» unb roefibeutfehen Çoljmarîte
liegen bie @efhäft§oerhältniffe noch ungünfiiger. Sie
Sufuhren oon Stugtanb bleiben ca. 45% gegenüber ber
gleichen Seit im Vorjahre jurüct. Ser ^otjeinfauf in
ben gorften ift nur foroett oon Qntereffe, als SOtaterial
aus ©ommerfäßungen pm Angebot tarn. ©on einem
Aütfgang ber ©ohholpreife tonnte man bisher nichts be=

obad^ten. ©rlöfe tn ber |)öhe ber Tajen roaren bte Stegel.

Umcbicdc»«*.
©auoorfhttften fßr ©djwlpnfer im Danton ©er«.

Set StuSroahi ber ©aufteile ift bie Stadjbarfchaft oon
ftepenben ©eroäffern, Kirchhöfen unb Süngftätten, bie
Stä^e geräufdhooDer Sßtä^e unb ©trafen, lürmenber, luft»
»erberbenber ober ftauberregenber ©eroerbe p oermetben.
$a§ ©ebäube fott nach atten ©eiten hin fret Itegen, ein

juöglichft großer Umfh'roung ift roünfhenSroert. Sie @nt»

fernung beë ©hulhaufei oon ben 3tachbargebäuben fott
auf ber ©übfette roenigftenS anberthalbmat fo groß fein,
als bte ^ßhe biefer ©ebäube unb nah ben anbern ©eiten
n>enigften§ gleich biefer £öhe. 31luß ba§ ©djulhauS in
ber 3tähe einer oertehrSrethen Strafe gebaut roerben,
I® fft ber Turnplah ober ein großer Seil beë Umfhroungë
!£}[hen ©traße unb ©djulhauS p legen. 3" nähfter
Jtage muß fth ein laufenber ©runnen beftnben. Saê
•«broaffer ber Säc|er ufro. ift unterirbifh abpleiten, 2Bo

eë bie ©erhättniffe ertauben, ift auf ©abe» unb ©hmimm»
anlagen ©ebaht p nehmen.

SBo bie ©hut^immer nicht unterteile» ftnb, ift für
gehörige Suftjirtulation unter bem ©oben p forgen.
Ser ©oben be§ ©rbgefhoffel muß roenigftenë 60 cm
über bem höhften angrenjenben Setrain liegen. ©hui»
häufer ftnb in ber Sieget maffio p erfteßen, auênahmê*
roeife ift jeboh ©erroenbung oon Stieget ober §olj für
tänbttche ©erhältniffe pläffig. Cöger al§ poet ©toc!=
roerîe über ©rbgefho^ foßen îeine ©hulräume mehr
untergebraht roerben. fje'oeS Çaus ift mit einer guten
©Hhfhahantage p oerfehen. ftn ©hulhäufern oon mehr
at§ fcch§ Klaffen finb snoet ©ingänge erforbetlih, bie

©ingänge foßen mit Sßinbfängen oerfehen fetn. Sur
Steppen ift feurfieberes 3JiatertaI p oerroenben, ©tein=
arten, bte glatt roerben, finb auëgefhtoffen. ®ie Süren

p ben ©hutsimmern müffen in ©änge ober ©orptätje
auSmünben. ©in ©huljimmer foß an ©obenftäche roenig»

ften§ 1,20 rrr unb an Suftraum 3,5 m" pro ©ihplah
aufroeifen. ®ie $öhe foß im Sihten oier 31ieter niht
überftetgen unb niht unter brei 3Heter gehen. ®te §aupt=
Sihtfeite foß nah ©üb=0ften ober roo bte§ ber örttthen
©erhältniffe roegen niht mögtih ift, nah Often ober
©üben gelegt roerben. ®a§ Sicht foß oon tin!§ unb
aßenfaßi oon hinten einfaßen. ®ie gu^böben foßen
aus fpartßoljs, ©ith=ipine ober Slnoleum erfteßt roerben.

3febe§ ©huljimmer mu| mit einer ^etporrihtung
oerfehen fein, roetche geeignet ift, eine Temperatur oon
17 bi§ 20 ©rab ©elfiuS bei jeber Außentemperatur her»

oorpbringen unb bauernb p erhalten. Sentralheipngen
finb nah bem ©pftem „SBarmroaffer Siiebetbru«" am
jroecEmäßigften. ©leîtrifheâ Siht foß überaß ba pr
©erroenbung îommen, roo beffen ©epg möglich ift, unb

paar empfiehlt fth bie inbireïte ober halb tnbireîte ©e»

teuhtung.
©ihungëpmmer, Kanjleien ober Strhioe oon ©emeinbe»

behörben bürfen im ©hulhauê untergebracht roerben,
müffen jeboh »on ben UnterrihtSlofaten gehörig getrennt
fein unb eë foß burh ih^e ©enü^ung bie ©hüte in
îeiner SSBeife geftört roerben.

f5Br ben Neubau nnb Umbau non ©hnlhSufern
unb Sehretroohnunge« im Kanton ©ern hat ber ©e=

gierungêrat ein Reglement aufgefteßt, bem roir fol»
genbe '©eftimmungen entnehmen :

Sehrerroohnungen bürfen im ©hulhauS niht Ejöhet:

al§ im jroeiten ©toc! plaziert roerben, fte müffen oon
ben eigenttihen ©dpßolalen getrennt fein. ®ahrooh»
nungen finb nur pläffig, roenn bie ®ahfor.m ben SBohn»

räumen genügenb Suft unb Siht geroätjrt unb bie ßimmer
burh ®ahfhge niht roefentlth leiben, ©in oerhetrateter
Sehrer hat Anfpruh auf eine in fth abgefdfjloffene 2Boh-

nung oon oier ßimmern, Kühe, Abort unb Korribor oon

CoETeprimiiärfe u. alsgedr@ht@, blanke

Vereinigte Drahtwerke A.-B. Biel

Blank und präzis gezogene

jeder Art in Eisen u. Stab! 3

Kaltgewalzte gisen- und Stahlbänder bis BOO mm Breite.

Schlackenfreies Verpackungsbandeisen.
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und Bauhölzer 1., 2. und 3. Klaffe (Fichten und Tannen)
mit 99,04 à Fr. 28 per Kubikmeter. Die Trans-
portkosten bis zur nächsten Bahnstation betragen Fr. 4

per Kubikmeter.
Allgemeiner Holzbericht. Aus den weiter einlau-

senden Bestellungen am Bauholzmarkte erkennt man eine

regere Entwicklung der Bautätigkeit. Die Haltung des
Bauholzmarktes war andauernd fest, da die Nachfrage
größer ist und auch schon im Hinblick auf das teure
Rundholz, mit welchem die Sägewerke zu rechnen haben.
Da die Bäche fortgesetzt genügend Waffer haben, können
selbst die kleinsten Wassersägen einen vollen Betrieb
unterhalten, wodurch die Erzeugung auf der Höhe ge-
halten wird. Das verspürt man besonders auch in der
Herstellung von Brettern. Hier konnten sich auch die
Preise nur unwesentlich in die Höhe schrauben. Für
bayerische unsortierte Bretter war bisher der Höchstpreis
128 Mk. per 100 Stück 16' 12" 1". Die neuesten
Preisnotterungen ab Memmingen waren: für die 100
Stück 16' 1" reine und halbreine Bretter 5" 75 Mk.,
6" 92 Mk., 7« 108 Mk.. 8" 122 Mk., 9" 140 Mk.,
10" 170 Mk., 11" 186 Mk.. 12" 216 Mk., für die
100 Stück gute Bretter 5" 58 Mk.. 6" 73 Mk., 7"
86 Mark, 8" 100 Mark, 9" 115 Mark, 10" 140
Mark, 11" 150 Mk., 12" 175 Mk., für die 100 Stück
Ausschußbretter 5" 48 Mk., 6" 62 Mk., 7" 73 Mk.,
8' 84 Mk.. 9" 95 Mk., 10' 108 Mk., 11" 118 Mk.,
12" 135 Mk.; für die 100 X-Bretter 5" 43 Mk, 6"
56 Mk., 7" 66 Mk., 8" 76 Mk.. 9" 86 Mk.. 10"
98 Mk.. 11" 108 Mk., 12" 123 Mk. Der Verkehr
im Hobelholzgeschäft hat in jüngster Zeit etwas
zugenommen. Recht lebhaft war das Geschäft an den

Rundholzmärkten. Die Zufuhren aus dem
Walde haben wieder begonnen, nachdem die Ernte be-
endet war und die Langholzfuhrwerke wieder zur Ver-
fügung standen. Der Floßholzverkehr auf dem
Rhein hat zugenommen, eine Folge des vermehrten Be-
darfs der rheinisch-westfälischen Sägeindustrie. Der Markt
in überseeischen Hölzern besserte sich in jüngster
Zeit, während vorher die allgemeine Geschäftslage sehr
flau war. Die Abnehmer schwedischer Ware halten
noch sehr zurück, da man hinsichtlich der Preise noch nicht
einig wurde. Am oft- und westdeutschen Holzmarkte
liegen die Geschäftsverhältniffe noch ungünstiger. Die
Zufuhren von Rußland bleiben ca. 45°/o gegenüber der
gleichen Zeit im Vorjahre zurück. Der Holzeinkauf in
den Forsten ist nur soweit von Interesse, als Material
aus Sommerfällungen zum Angebot kam. Von einem
Rückgang der Rohholzpreise konnte man bisher nichts be-

obachten. Erlöse in der Höhe der Taxen waren die Regel.

vm»ie»e»e».
Bauvorschriften für Schulhäuser im Kanton Bern.

Bei Auswahl der Baustelle ist die Nachbarschaft von
flehenden Gewässern, Kirchhöfen und Düngstätten, die
Nähe geräuschvoller Plätze und Straßen, lärmender, luft-
verderbender oder stauberregender Gewerbe zu vermeiden.
Das Gebäude soll nach allen Seiten hin frei liegen, ein
möglichst großer Umschwung ist wünschenswert. Die Ent-
fernung des Schulhauses von den Nachbargebäuden soll
auf der Südseite wenigstens anderthalbmal so groß sein,
als die Höhe dieser Gebäude und nach den andern Seiten
wenigstens gleich dieser Höhe. Muß das Schulhaus in
der Nähe einer verkehrsreichen Straße gebaut werden,
so sst der Turnplatz oder ein großer Teil des Umschwungs
Aschen Straße und Schulhaus zu legen. In nächster
Nahe muß sich ein laufender Brunnen befinden. Das
Abwasser der Dächer usw. ist unterirdisch abzuleiten. Wo

es die Verhältnisse erlauben, ist auf Bade- und Schwimm-
anlagen Bedacht zu nehmen.

Wo die Schulzimmer nicht unterkellert sind, ist für
gehörige Luftzirkulation unter dem Boden zu sorgen.
Der Boden des Erdgeschosses muß wenigstens 60 em
über dem höchsten angrenzenden Terrain liegen. Schul-
Häuser sind in der Regel massiv zu erstellen, ausnahms-
weise ist jedoch Verwendung von Riegel oder Holz für
ländliche Verhältnisse zulässig. Höher als zwei Stock-
werke über Erdgeschoß sollen keine Schulräume mehr
untergebracht werden. Jedes Haus ist mit einer guten
Blitzschutzanlage zu versehen. In Schulhäusern von mehr
als sechs Klaffen sind zwei Eingänge erforderlich, die

Eingänge sollen mit Windfängen versehen sein. Für
Treppen ist feursickieres Material zu verwenden, Stein-
arten, die glatt werden, sind ausgeschloffen. Die Türen
zu den Schulzimmern müssen in Gänge oder Vorplätze
ausmünden. Ein Schulzimmer soll an Bodenstäche wenig-
stens 1,20 m" und an Luftraum 3,5 pro Sitzplatz
aufweisen. Die Höhe soll im Lichten vier Meter nicht
übersteigen und nicht unter drei Meter gehen. Die Haupt-
Lichtseite soll nach Süd-Osten oder wo dies der örtlichen
Verhältnisse wegen nicht möglich ist, nach Osten oder
Süden gelegt werden. Das Licht soll von links und
allenfalls von hinten einfallen. Die Fußböden sollen
aus Hartholz, Pitch-Pine oder Linoleum erstellt werden.

Jedes Schulzimmer muß mit einer Heizvorrichtung
versehen sein, welche geeignet ist, eine Temperatur von
17 bis 20 Grad Celsius bei jeder Außentemperatur her-
vorzubringen und dauernd zu erhalten. Zentralheizungen
sind nach dem System „Warmwaffer-Niederdruck" am
zweckmäßigsten. Elektrisches Licht soll überall da zur
Verwendung kommen, wo dessen Bezug möglich ist, und

zwar empfiehlt sich die indirekte oder halb indirekte Be-
leuchtung.

Sitzungszimmer, Kanzleien oder Archive von Gemeinde-
behörden dürfen im Schulhaus untergebracht werden,
müssen jedoch von den Unterrichtslokalen gehörig getrennt
sein und es soll durch ihre Benützung die Schule in
keiner Weise gestört werden.

Für des Neubau und Umbau von Schnlhäuseru
und Lehrerwohnunge« im Kantou Bern hat der Re-

gierungsrat ein Reglement aufgestellt, dem wir fol-
gende Bestimmungen entnehmen:

Lehrerwohnungen dürfen im Schulhaus nicht höher
als im zweiten Stock plaziert werden, sie müssen von
den eigentlichen Schullokalen getrennt sein. Dachwoh-
nungen sind nur zulässig, wenn die Dachfor.m den Wohn-
räumen genügend Luft und Licht gewährt und die Zimmer
durch Dachschräge nicht wesentlich leiden. Ein verheirateter
Lehrer hat Anspruch auf eine in sich abgeschlossene Woh-
nung von vier Zimmern, Küche, Abort und Korridor von

Vmichis llkàà K.-K. kisl
Msnk unâ ps»s-ïs ge-ogvns

ïn ^isKn u. Zîskl z

IjgliMsMe kizen- unâ ZtsdlbSà díî 30S mm Zreite.

3tMààeie8 vei'psckuogLbsluIekei!.
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pfammen im SJÎlmmum ijunbert Duabratmeter Soben»
fläche, ©chwargzeugtammer, abgefdjloffenen £)otpaum unb
better. Sehrertttnen urtb lebige Serrer bürfen eine SDret»

pnmerwohnung non im flinimum 70 m * Sobenpclje
beanfprucfjen, bte Sebenräume möffen auch für biefe
SBobnungert oor^anben fein. ®ie SBohnräume müffen
eine lichte $öhe non minbeftenS 2Va m erhalten. ®ie
Simmer finb in ber fïehrpbl nach ©üben unb Dfien
anporbnert. (@S folgen eine feiije con einge^enben Se»

ftimmungen betreffend Sauart, genfteranlage, Küchereein=
ric^tung, |>etponichtungen ufro.). ©te SBohnungert müffen
wenigfienS äße piei Saljre unb bei jebem SBedhfel beS

SnhaberS einer grünblichen Prüfung unterzogen werben.
®er orbentlidje Unterhalt ift ©adEje ber ©djuîgemeinbe.
®er ©arten muff in möglidhfter Sßätje ber SBotjnung
liegen unb minbeftenS breioiertel Slre galten.

Sefiehenbe SImtSwohnungen ftnb, wenn fie resetter

at§ Sehrwohnungen bereuet werben foßen, mit biefen
formatiere in Übereinftimnutng p bringen. SluSnaßmS»
reseife genügt für ben oerheirateten Serrer auch etne ®ret=
jimmerroobnung, für lebige Serrer unb Sehterinnen auch
eine Smetjimmerwohnung, wenn bie Sobenfläche ben oor»
genannten Slafjen entfpri^t unb bie ©ohnung eine
Cammer enthält, bie als ©çhlafraum benupt reserben

tann. 3Bo bie tlmänberung nicht in oollem Sfajje mög»
Itch ift, entfcbeibet in ftreitigen gälten bie Unterrichts»
birettion, gefüllt auf baS ©«lachten ber tantonalen Sam
bireftion unb beS ©chuItnfpettorS barüber, ob bie 2Boß=

nung resetter als Sebrerre)o|nung benut)t unb ob ber
fttitberwert burcb eine Sarentfchäbigung ausgeglichen
reserben foQ. Sei aßen feubauten unb wefenilichen Um»
bauten ift ber fat eines Slrdjttelten unb bte ©enehmigung
ber UnterridjtSbireltion einpholen unb einem gachmann
bie Sauauffic|t p übertragen.

@ifenbßhaet=Saugens)ffenf^aft 6t. ©aßen, ©rofjen
Sefuch hatte fürjlich bie SBohntoIonie beS SertehrS»
perfonalS an ber ©dhoorenhalbe. ©te pr öffentlichere
Seftdhtigung geöffneten brei ©infamilienhäuSdjen waren
non über 2000 ferfonen befugt. ®aS aßeinftehenbe
günfjimmerhauS h«upifädhli<h hatte es ben Sefuchenben
angetan. ©te Slienge fiaute ftet) zettweife förmlich- Über
bie praftifdhe ©inteilung, bte SluSnütpng beS fautre es
unb bie hetmetige unb folibe, wenn auch einfache flöb»
lierung ber SBohnfiube ^ßrte man aßgemeincS Sob. Sluch
auf ber ©erraffe beS ©efchäftShaufeS, bie einen hübfdjen
fteberbltct gewährt unb auf welcher eine altoholfreie
SBirtfcljaft betrieben wirb, Ijetrfe^te regeS Seben. SBBahr»

baft ibeale £sèimftâtten hat baS SerteljrSperfonal an ber
©dhoorenhalbe erfiehen laffen.

Literatur»
®ie forftlicSjen Sethättniffe bet ©djwetji. §erai%

geben soom Schweif gorftoerein. flit 5 Satten,
6 Kunftbructbeilagen unb 17 Slbbilbungen im jejl!
KommiffionSoerlag aon Seer & ©te. tn 3üridj!
1914. freiS brofehiert gr. 5, gebunben gr. 6.

©iefeS fchöne, bem ©chweizeroolt gewibmete SBBalb»

buch erhielt nom SunbeSrat etne ©uboention tson 5000

iranien. ©S bejresettt, bie Dffentltchfeit mit ben heutigen

forftlichen 3«flänben unfereS SanbeS befarent p maiden,
bte ©taatS» unb ©emeinbebehörben, Sorfteherfdjaften,
bie Sertreier ber Sanbwirtfchaft unb aügemeinen Solls»

wirifdhaft, turj bie oerfchtebenen Steife beS öffentlichen
SebenS für bie görberung unb fjebung ber fo mannig»

fachen ©aben unfereS ïjeimifd^en SBalbeS p tntereffieren
unb p gewinnen.

@S ift eine »ollStümlicf) gehaltene allgemeine
forftlidhe DrientierungS» unb ©enïfdhrift; fie

behanbelt bie Slrealtserhältniffe, bte natürlidhen gaftoren
beS SaumwuchfeS, bte wirtfchaftlidhe Sehanblung unb

©inrichtung ber fdhweijerifdhen SBalbungen, baS Unter»

ridhtS» unb SerfuchSwefen, bte ©efetjgebung unb Otgani»

fation, baS SerbauungS» unb 5luffotftungSwefeu, bie

3uwachs» unb ©rtragSoerhältniffe, bie Sebeutung bes

halbes für bie fdhweijer. SollSwirtfchaft; im ülnßang

enthält fie noch &aS eibgen. gorfigefeh unb bie SM»

jiehungSoerorbnung. Sin harten finben wir: $te po»

litifche Karte ber ©dhweij, bie Karte ber Sobenbenühung,
bte orographifdEje Karte, bte fegenfarte unb bie geologise
Karte.

SDiefe gemeinnühtge fublüation ift baS 3Ber! einet

f ebaïtionSîommiffion beS ©dhweij. gorfioereinä,
befiehenb anS ben fetten ®r. ©oaj tn Sern, fräfi»
beut, frofeffor ®h- Selber tn 3ittieh, frofeffor
Sl. ©ngler in Qüsric^, Dberforfiinfpeltor 3JI. ®ecoppet
in ßürich unb fh- 51 u r P, Slbjunït ber forftlichen

SerfuchSanftalt in ßürich. ®ie überfepung tnS gran»

jöfifdhe beforgte ^err KreiSoberförfier Saboup in

SJiontreuj.
®et gimmerntann. Son @. fi a p e r, ®onauefdhingen,

beratenber Ingenieur unb ®ojent. flit 56 Qßuftra»

tionen. 8. (XVI, 198 Seiten.) (Sibliothet beS ^anb»

wetîS, IV.) fegenSburg 1914, SerlagSanfialt oorm.

Sf. fianj. frets brofehiert gr. 3.25, tn elegantem

Driginal=®anjleinenbanb gr. 4.05.
Sei ber SBichtigielt beS ffmmermannSberufeS if ^

nur freubigft p begrüben, bah einmal etne fo gemein»

oerfiänbltohe äbhanblung über baS 3immethanbroetf p
ganj bißigem freife bei reicher Qüuftration erfdhienen

ift. ®aS Sßei'f flammt aber auch auS berufenfter gebet

unb lann in erfier feihe ben SerufSangehörigen btefeS

§anbwertS als guter unb ptserläfftger Ratgeber empfohß"

werben. @S behanbelt in überaus anfchaultcher SBeife

unter Sorführung non 56 gut gelungenen ©arfteßungen
baS 3stt«merharebwett in alten unb jungen Sagen.
^solgbautunft ber alten orientalifchen Söller —
älteften iJMegelbauten — ®er ^oljbau im tlaffiW®
Slltertum — ©ermanifdhe unb norntannifche ^olsbautap
— ®te ^oljbautunft ber ©lauen — ®aS Sürger|aue
beS SlütelalterS unb ber fenaiffance — ®er ©ebirg^

bau — ®ie Innungen — ®ie ftatif^en Serechnungen

beS 3ii"iu^ïuiûnnS — ^eroorragenbe Setftungen —
©erüftbau — ®aS Sauholj — ®er ^»auSfdhwamm unb

enbtich bie SBeiterbilbung beS Zimmermanns burdh

bilber füflen in feffelrtb gefdhriebenett Kapiteln ben w

haltSretdhen, bißigen Sanb. ®ie fegenSburger OT

ißuftrierte Sibliothet beS £>anbwerfS, »ort ber biep

Sanb ben oierten bilbet, füßt eine oft empfunbene 2«®

aufS befte aus.

Joila®r®ilöPg Eisseikonstryktions-WerkstitSs

Wïntœr'tfcBsr'ij WüSfilngarstrass®. — Telephon,

SpziiittFä eiiener Forsia
für Äi#

Zementwapom-Indiiatrich
Silbe»s"M* EHeäaiii« IMi

F«t«»äi®icr®s» S«sH®ratPs»hpf©s«sss®i9 W@ff»s®0»lsg®S5

z= Spezialarfikel Formen fOr all® Betriebe. r=

EisenkoßstnUloisn jeder Irl
Durch t3©d.©ta.tes3.ci@
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zusammen im Minimum hundert Quadratmeter Boden-
fläche, Schwarzzeugkammer, abgeschlossenen Holzraum und
Keller. Lehrerinnen und ledige Lehrer dürfen eine Drei-
zimmerwohnung von im Minimum 70 m ^ Bodenfläche
beanspruchen, die Nebenräume müssen auch für diese

Wohnungen vorhanden sein. Die Wohnräume müssen
eine lichte Höhe von mindestens 2ffs m erhalten. Die
Zimmer sind in der Mehrzabl nach Süden und Osten
anzuordnen. (Es folgen eine Reihe von eingehenden Be-
stimmungen betreffend Bauart, Fensteranlage, Küchenein-
richtung, Heizvorrichtungen usw.). Die Wohnungen müssen
wenigstens alle zwei Jahre und bei jedem Wechsel des
Inhabers einer gründlichen Prüfung unterzogen werden.
Der ordentliche Unterhalt ist Sache der Schulgemeinde.
Der Garten muß in möglichster Nähe der Wohnung
liegen und mindestens dreiviertel Are halten.

Bestehende Amtswohnungen sind, wenn sie weiter
als Lehrwohnungen benutzt werden sollen, mit diesen
Normalien in Übereinstimmung zu bringen. Ausnahms-
weise genügt für den verheirateten Lehrer auch eine Drei-
zimmerwohnung, für ledige Lehrer und Lehrerinnen auch
eine Zweizimmerwohnung, wenn die Bodenfläche den vor-
genannten Maßen entspricht und die Wohnung eine
Kammer enthält, die als Schlafraum benutzt werden
kann. Wo die Umänderung nicht in vollem Maße mög-
lich ist, entscheidet in streitigen Fällen die Unterrichts-
direktion, gestützt auf das Gutachten der kantonalen Bau-
direktion und des Schulinspektors darüber, ob die Woh-
nung weiter als Lehrerwohmmg benutzt und ob der
Miuderwert durch eine Barentschädigung ausgeglichen
werden soll. Bei allen Neubauten und wesentlichen Um-
bauten ist der Rat eines Architekten und die Genehmigung
der Unterrichtsdirektion einzuholen und einem Fachmann
die Bauaussicht zu übertragen.

EiseAbahAer-VaugenosseNschast St. Gallen. Großen
Besuch hatte kürzlich die Wohnkolonie des Verkehrs-
personals an der Schoorenhalde. Die zur öffentlichen
Besichtigung geöffneten drei Einfamilienhäuschen waren
von über 2000 Personen besucht. Das alleinstehende
Fünfzimmerhaus hauptsächlich hatte es den Besuchenden
angetan. Die Menge staute sich zeitweise förmlich. Über
die praktische Einteilung, die Ausnützung des Raumes
und die heimelige und solide, wenn auch einfache Möb-
lierung der Wohnstube hörte man allgemeines Lob. Auch
auf der Terrasse des Geschäftshauses, die einen hübschen
Niederblick gewährt und auf welcher eine alkoholfreie
Wirtschaft betrieben wird, herrschte reges Leben. Wahr-
haft ideale Heimstätten hat das Verkehrspersonal an der
Schoorenhalde erstehen lassen.

Literatur.
Die forstliche» Verhältnisse der Schweiz. Herausge-

geben vom Schweiz. Forstverein. Mit 5 Karten
6 Kunstdruckbeilagen und 17 Abbildungen im Tefl
Kommissionsverlag von Beer K. Cie. in Zûrià
1914. Preis broschiert Fr. 5, gebunden Fr. 6.

Dieses schöne, dem Schweizervolk gewidmete Wak-
buch erhielt vom Bundesrat eine Subvention von 5W
Franken. Es bezweckt, die Öffentlichkeit mit den heutigen

forstlichen Zuständen unseres Landes bekannt zu machen,

die Staats- und Gemeindebehörden, Vorsteherschaften,
die Vertreter der Landwirtschaft und allgemeinen Volks-

wirtschaft, kurz die verschiedenen Kreise des öffentlichen
Lebens für die Förderung und Hebung der so mannig-
fachen Gaben unseres heimischen Waldes zu interessieren

und zu gewinnen.
Es ist eins volkstümlich gehaltene allgemeine

forstliche Orientierungs- und Denkschrift; sie

behandelt die Arealverhältnisse, die natürlichen Faktoren
des Baumwuchses, die wirtschaftliche Behandlung und

Einrichtung der schweizerischen Waldungen, das Unter-

richts- und Versuchswesen, die Gesetzgebung und Organi-
sation, das Verbauungs- und Aufforstungswesen, die

Zuwachs- und Ertragsverhältnisse, die Bedeutung des

Waldes für die schweizer. Volkswirtschaft; im Anhang

enthält sie noch das eidgen. Forstgesetz und die Voll-

ziehungsoerordnung. An Karten finden wir: Die po-

Mische Karte der Schweiz, die Karte der Bodenbenützung,
die orographische Karte, die Regenkarte und die geologisch!

Karte.
Diese gemeinnützige Publikation ist das Werk einer

Redaktionskommission des Schweiz. Forstvereins,
bestehend aus den Herren Dr. Coaz in Bern, Präsi-

deut, Professor Th. Felber in Zürich, Professor

A. Engler in Zürich, Oberforstinspektor M. Decoppet
in Zürich und PH. Flur y, Adjunkt der forstlichen

Versuchsanstalt in Zürich. Die Übersetzung ins Fran-

zösische besorgte Herr Kreisoberförster H. Badoux in

Montreux.
Der Zimmerman». Von I. E. M a yer, Donaueschingen,

beratender Ingenieur und Dozent. Mit 56 Illustra-
tionen. 8. (XVI, 198 Seiten.) (Bibliothek des Hand-

werks, IV.) Regensburg 1914, Verlagsanstalt vorm.

G. I. Manz. Preis broschiert Fr. 3.25, in elegantem

Original-Ganzleinenband Fr. 4.05.
Bei der Wichtigkeit des Zimmermannsberufes ist es

nur freudigst zu begrüßen, daß einmal eine so gemein-

verständliche Abhandlung über das Zimmerhandwerk M

ganz billigem Preise bei reicher Illustration erschienen

ist. Das Werk stammt aber auch aus berufenster Feder

und kann in erster Reihe den Berufsangehörigen dieses

Handwerks als guter und zuverlässiger Ratgeber empföhle»

werden. Es behandelt in überaus anschaulicher Weise

unter Vorführung von 56 gut gelungenen Darstellungen

das Zimmerhandwerk in alten und jungen Tagen. M
Holzbaukunst der alten orientalischen Völker — Die

ältesten Riegelbauten — Der Holzbau im klassische»

Altertum — Germanische und normannische Holzbaukunst

— Die Holzbaukunst der Slaven — Das Bürgerhaue

des Mittelalters und der Renaissance — Der Gebirge

bau — Die Innungen — Die statischen Berechnunge»

des Zimmermanns — Hervorragende Leistungen
Gerüstbau — Das Bauholz — Der Hausschwamm um

endlich die Weiterbildung des Zimmermanns durch Vo»

bilder füllen in fesselnd geschriebenen Kapiteln den »-

haltsretchen, billigen Band. Die Regensburger »M

illustrierte Bibliothek des Handwerks, von der dV
Band den vierten bildet, füllt eine oft empfundene M
aufs beste vus.
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